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Grenzline Naturschutzgebiete
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" Lippetal - Lippstadt-West"

   
   Dieser Landschaftsplan ist gem. § 28 Abs.1 Landschaftsgesetz  NW mit Ver-
   fügung der Bezirksregierung vom 24.11.2006 genehmigt worden.
   Arnsberg, 24.11.2006
   Der Regierungspräsident

   Helmut Diegel

   Die Genehmigung dieses Landschaftsplanes wurde gem. § 28 a  Landschafts-
   gesetz NW am 04.12.2006 ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekannt-
   machung ist die Rechtskraft des Landschaftsplanes eingetreten.

   Soest,
   Der Landrat

   Wilhelm Riebniger

Verfahrensablauf
- Der Kreistag des Kreises Soest hat am 28.06.2001 die Aufstellung dieses
  Landschaftsplans in der dargestellten Abgrenzung gemäß § 27 Abs. 1 des 
  Landschaftsgesetzes NW beschlossen. 
  
- Die frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 27 b des Landschaftsge-
  setzes NW wurde in der Zeit vom 01.06. bis 09.07.2004 durchgeführt.
- Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 27 a des Land-
  schaftsgesetzes NW ist in der Zeit vom 17.01. bis 14.02.2005 erfolgt.
- Der Entwurf dieses Landschaftsplans hat gemäß § 27 c des LG NW nach 
  ortsüblicher Bekanntmachung am 08.10.2005 in der Zeit vom  17.10. bis
  16.11.2005 einschließlich öffentlich ausgelegen.
- Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung fristgemäß vorgebrachten Be-
  denken und Anregungen hat der Kreistag des Kreises Soest geprüft und
  über ihre Berücksichtigung in seiner Sitzung am 21.06.2006 entschieden. 
  Gleichzeitig erfolgte der Satzungsbeschluss gemäß. § 16 Abs. 2 des Land-
  schaftsgesetzes NW.
Soest, 03.08.06
Der Landrat

Wilhelm Riebniger


